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U r t e i l  v o m  1 2 .  A p r i l  2 0 1 7
I I .  z i v i l r e c h t l i c h e  A b t e i l u n g

Bundesrichter von Werdt, Präsident,
Gerichtsschreiber Möckli.

A.________,
Beschwerdeführer,

gegen

Obergericht des Kantons Thurgau,
Beschwerdegegner.

Kostenvorschuss (Grundbuchberichtigungsklage),

Beschwerde gegen den Entscheid des Obergerichts des 
Kantons Thurgau vom 1. März 2017.

Besetzung

B u n d e s g e r i c h t

T r i b u n a l  f é d é r a l

T r i b u n a l e  f e d e r a l e

T r i b u n a l  f e d e r a l

Gegenstand

Verfahrensbeteil igte



Sachverhalt:

Am  30.  November  2015  reichte  A.________  beim  Bezirksgericht 
U.________ eine Grundbuchberichtigungsklage bzw. Klage auf Rück-
übertragung der Grundstücke V.________-GBB-xxx und yyy gegen die 
Bank B.________ ein,  wobei  er von dieser auch Schadenersatz von 
Fr. 70 Mio. verlangte. Sodann ersuchte er um unentgeltliche Prozess-
führung mit Offizialanwalt.

Mit Entscheid vom 20. April 2016 wies das Bezirksgericht das Gesuch 
wegen Aussichtslosigkeit der Klage ab.

Die hiergegen erhobene Beschwerde wies das Obergericht des Kan-
tons Thurgau am 7. September 2016 ab, soweit es darauf eintrat. Es 
erwog im Wesentlichen, der Bank B.________ fehle es an der Passiv-
legitimation, weil sie nicht Eigentümerin der streitigen Grundstücke sei, 
und  A.________  fehle  es  an  der  Aktivlegitimation,  weil  er  nicht  in 
seinen dinglichen Rechten verletzt sei; hinsichtlich der Schadenersatz-
forderung  fehle  es  an  der  örtlichen  Zuständigkeit,  weil  die  Bank 
B.________ nicht im Bezirk U.________ domiziliert sei.

Auf  die  hiergegen erhobene Beschwerde  trat  das Bundesgericht  mit 
Urteil 5A_814/2016 vom 1. November 2016 nicht ein.

In der Folge verpflichtete das Bezirksgericht U.________ A.________ 
am  28. November  2016  zur  Leistung  eines  Kostenvorschusses  von 
Fr. 10'000.--.

Mit  Eingabe  vom  10.  Dezember  2016  an  das  Bezirksgericht  hielt 
A.________ fest, er werde einen angemessenen Betrag von Fr. 10.-- 
einbezahlen und ersuche im Übrigen um Wiedererwägung, weil er in-
folge der "Enteignung" verarmt sei und die Ablehnung der unentgelt-
lichen  Rechtspflege  eine  Aufarbeitung  des  Verbrechens  "Landraub" 
durch den Staat verunmögliche.

Mit  Verfügung  vom  19.  Januar  2017  setzte  das  Bezirksgericht 
A.________  eine  Nachfrist  bis  1.  März  2017  zur  Überweisung  des 
restlichen  Vorschusses  von  Fr.  9'990.--  unter  Androhung,  dass 
ansonsten nicht auf die Klage eingetreten werde.

Die hiergegen eingereichte Beschwerde wies das Obergericht mit Ent-
scheid vom 1. März 2017 ab.
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Dagegen hat  A.________ am 7.  April  2017 erneut  eine Beschwerde 
beim Bundesgericht eingereicht. Es wurden keine Vernehmlassungen 
eingeholt.

Erwägungen:

1.
Angefochten  ist  der  kantonal  letztinstanzliche  Entscheid  betreffend 
eine  Grundbuchberichtigungsklage  mit  Fr.  30'000.--  übersteigendem 
Streitwert;  die  Beschwerde  in  Zivilsachen  steht  grundsätzlich  offen 
(Art. 72 Abs. 1, Art. 75 Abs. 1 und Art. 90 BGG).

Gemäss Art. 42 Abs. 1 BGG hat die Beschwerde Anträge zu enthalten 
und nach Art. 42 Abs. 2 BGG ist in der Beschwerdebegründung in ge-
drängter Form darzulegen, inwiefern der angefochtene Akt Recht ver -
letzt. Die Begründung muss sachbezogen sein und sich auf den Streit -
gegenstand beziehen und beschränken; die beschwerdeführende Par-
tei hat in gezielter Auseinandersetzung mit den für das Ergebnis des 
angefochtenen Entscheides massgeblichen Erwägungen plausibel auf-
zuzeigen,  welche Rechte bzw. Rechtsnormen die Vorinstanz verletzt 
haben soll (BGE 140 III 86 E. 2 S. 88 f.; 140 III 115 E. 2 S. 116).

2.
Diese  Voraussetzungen  erfüllt  die  Eingabe  nicht.  Sie  enthält  keine 
richtigen Anträge und der Beschwerdeführer setzt sich nicht mit dem 
angefochtenen  Entscheid  auseinander,  welcher  sich  zu  den  gesetz-
lichen  Grundlagen  sowie  der  Höhe  des  Kostenvorschusses  ebenso 
äussert  wie  zu  den  fehlenden  Wiedererwägungsgründen  bzw.  der 
nach wie vor bestehenden Aussichtslosigkeit  des Grundbuchberichti-
gungs- bzw. Rückübertragungsprozesses.

Vielmehr schildert er wie bereits in vielen anderen Verfahren (zuletzt  
Urteile  5A_222/2017  und 5A_224/2017  vom 29.  März  2017),  wie  er 
durch das organisierte Zusammenwirken der beteiligten Behörden und 
Gerichte sowie der Bank B.________ geschädigt worden sei und die 
Enteignung  seines  Familienunternehmens  sowie  der  begangene 
Landraub trotz  der  zwischenzeitlich  weit  über  100 von ihm eingelei -
teten Verfahren nicht aufgearbeitet würden.

Mangels hinreichender Begründung ist ebenso wenig einzutreten auf 
das sinngemässe Ablehnungsbegehren gegen den angeblich befange-
nen Präsidenten des Obergerichts. Zum einen fehlt es an einem dies-
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bezüglichen selbständigen Entscheid im Sinn von Art. 92 Abs. 1 BGG. 
Zum anderen wird die angebliche Befangenheit pauschal aus dessen 
Mittäterschaft an der organisierten Kriminalität im Zusammenhang mit 
der rechtswidrigen Enteignung und dem Verbrechen "Landraub" sowie 
mit dem Konkurs abgeleitet, ohne dass auch nur ansatzweise gesetzli -
che Befangenheitsgründe konkretisiert würden. Soweit auch Oberrich-
terin C.________ als befangen erklärt wird, ist zusätzlich festzuhalten, 
dass diese am angefochtenen Entscheid gar nicht mitgewirkt hat.

3.
Nach  dem Gesagten  erweist  sich  die  Beschwerde  als  offensichtlich 
unzureichend begründet und im Übrigen auch als querulatorisch, wes-
halb auf sie nicht eingetreten werden kann und der Präsident im ver -
einfachten Verfahren entscheidet (Art. 108 Abs. 1 lit. b und c BGG).

4.
Wie  die  vorstehenden  Erwägungen  zeigen,  konnte  auch  der  Be-
schwerde an das Bundesgericht von Anfang an kein Erfolg beschieden 
sein, weshalb es an den materiellen Voraussetzungen für die unent-
geltliche Rechtspflege fehlt (Art. 64 Abs. 1 BGG) und das betreffende 
Gesuch abzuweisen ist.

Die Gerichtskosten sind dem Beschwerdeführer aufzuerlegen (Art.  66 
Abs. 1 BGG).
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Demnach erkennt der Präsident:

1.
Auf die Beschwerde wird nicht eingetreten.

2.
Das Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege wird abgewiesen.

3.
Die Gerichtskosten von Fr. 500.-- werden dem Beschwerdeführer auf-
erlegt.

4.
Dieses Urteil  wird den Parteien und der Bank B.________ schriftlich 
mitgeteilt.

Lausanne, 12. April 2017

Im Namen der II. zivilrechtlichen Abteilung 
des Schweizerischen Bundesgerichts 

Der Präsident: Der Gerichtsschreiber:

von Werdt Möckli
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